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Datenschutzinformationsblatt gemäß § 15 KDG 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist der Träger der Einrichtung: 

 
St. Lukas Entwicklung und Bildung Caritas GmbH 
Gasthauskanal 5 26871 Papenburg 
Telefonnummer: 04961 - 9250 

 

1. Betrieblicher Datenschutzkoordinator und Datenschutzbeauftragter (bDSB) 

Datenschutzkoordinator und erster Ansprechpartner bei Fragen zum Datenschutz ist:  
Herr Thorsten Küppers, St. Lukas Zentrale Dienste Caritas, Telefon 04961 925 388;  
E-Mail: qm@caritas-st-lukas.de 

bDSB für die Gesamteinrichtung St. Lukas ist: Herr Markus Meitsch, DiCV Osnabrück: 
Telefon 0541 34978-0; E-Mail: datenschutz@caritas-os.de 

 

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenerhebung 

Soweit im Rahmen dieses Vertrags Daten über das Kind und seine Familie erhoben werden, erfolgt 
dies zum Zwecke der Erfüllung dieses Vertrages in Form einer verantwortungsbewussten Be- 
treuung, Bildung und Erziehung des Kindes und der erziehungspartnerschafltichen 
Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten sowie gegebenenfalls gem. § 35 SGB I, §§ 62-68 SGB 
VIII. Die Angaben zur Abwicklung der Betreuungsentgelte dienen der Abwicklung des 
Betreuungsvertrages gem. § 6 Abs. 1 lit. c KDG. Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge 
personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient § 6 Abs. 1 lit. 
b KDG als Rechtsgrundlage. 

 

3. Empfänger und Kategorien von Empfängern 

Eine Ermittlung an kirchliche und staatliche Stellen ist nur unter Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen des KDG zulässig. Gleiches gilt für die Übermittlung an nichtkirchliche oder 
nichtstaatli- che Stellen. Eine Übermittlung ist in diesen Fällen u.a. dann zulässig, wenn sie zur 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der offenlegenden kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben 
erforderlich ist. Soweit die pädagogische Arbeit mit dem Kind beispielsweise eine Übermittlung an 
weitere Stellen (z.B. an das Jugendamt) erfordert, darf eine Übermittlung nur mit Einwilligung oder 
aufgrund gesetzlicher Ermächtigungsgrundlage erfolgen. Sofern die Abwicklung der 
Betreuungsentgelte eine Übermittlung an die zuständige Kommune erfordert, geschieht dies 
aufgrund der erklärten Einwilligung der Sorgeberechtigten. 
Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte (z.B. an ein Kreditinstitut zur Zahlungsabwicklung), 
sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis (z.B. nach den o.g. Rechtsvorschriften) 
besteht. Ihre Daten können von uns zudem an externe Dienstleister (z.B. IT-Dienstleister, 
Unternehmen, die Daten vernichten oder archivieren) weitergegeben werden, welche uns bei der 
Datenverarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng weisungsgebunden 
unterstützen. 
 

4. Speicherdauer 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfristen von 
personenbezogenen Daten richten sich nach § 3 Abschnitt V. der Richtlinien für die Aufbewahrung 
und Kassation von Unterlagen im Bistum Osnabrück (Kirchliches Amtsblatt Osnabrück Nr. 4 vom 
6. Mai 2022). Danach werden die Betreuungsverträge 10 Jahre aufbewahrt. Die sonstigen 
Aufbewahrungsfristen entnehmen Sie der vorbenannten Aufbewahrungs- und 
Kassationsrichtlinien, § 3 Ziffer V. 
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5. Bereitstellung Ihrer Daten vorgeschrieben oder erforderlich 

Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Ohne 
Bereitstellung dieser Daten können wir unseren Betreuungsvertrag ggf. nicht erfüllen. 

 

6. Rechte der Betroffenen 

a. Auskunftsrecht (§ 17 KDG): 
Die Sorgeberechtigten haben ein Recht auf Auskunft, ob sie oder ihr Kind betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in § 17 KDG in den einzelnen 
aufgeführten Informationen. 

b. Recht auf Berichtigung und Löschung (§§ 18, 19 KDG): 
Die Sorgeberechtigten haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie oder ihr Kind 
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

Sie haben zudem das Recht die Löschung sie oder ihr Kind betreffende personenbezogene 
Daten zu fordern, sofern einer der in § 19 KDG im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, 
z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 

c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG): 
Die Sorgeberechtigten haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der in § 20 KDG aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn sie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer einer etwaigen 
Prüfung. 

d. Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG): 
In bestimmten Fällen, die in § 22 KDG im Einzelnen aufgeführt werden, haben die 
Sorgeberechtigten das Recht, die sie oder ihr Kind betreffende personenbezogene Daten 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die 
Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen. 

e. Widerspruchsrecht (§ 20 KDG): 
Werden Daten auf Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. b KDG (Einwilligung) oder § 6 Abs. 1 lit. g 
KDG erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen), steht den 
Sorgeberechtigten das Recht zu, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation bzw. 
der besonderen Situation ihres Kindes ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
Widerspruch einzulegen. In diesen Fällen unter- bleibt die weitere Verarbeitung der Daten, 
es sei denn, es liegen nachweisbare zwingende schutz- würdige Gründe für die 
Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der Sorgeberechtigten oder 
ihres Kindes überwiegen, oder sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

f. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Die Sorgeberechtigten haben das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen 
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Dies ist: 

 Kirchliche Datenschutzaufsicht Nord (KDSA)  

 Unser Lieben Frauen Kirchhof 20 
28195 Bremen. 

 


